Marietta Konig

Der georgisch-siidossetische Konflikt

Die Gefahr zunehmender interethnischer Entfremdung, Konfliktmiidigkeit in
der georgischen wie in der siidossetischen Gesellschaft und das kontrapro-
duktive Beharren beider Konfliktparteien im georgisch-siidossetischen Kon-
flikt auf miteinander unvereinbaren Positionen bestimmten noch im Friih-
herbst 2003 die Gesprache zwischen den Akteuren und mit der in diesem
Konflikt vermittelnden OSZE-Mission in Georgien. Diskussionen iiber mog-
liche Losungen des Konflikts wurden weitgehend verdringt von siidosseti-
schen Forderungen nach wirtschaftlicher Wiederaufbauhilfe und dem Behar-
ren siidossetischer Autoritdten, die Vereinigung mit der Autonomen Republik
Nordossetien-Alania in der Russischen Foderation als priméres Ziel anzu-
sehen. Die georgische Seite hingegen hatte die lokalen Machthaber Siidosse-
tiens nie als gleichwertige Verhandlungspartner akzeptiert. Weiterhin war die
von georgischer Seite angebotene Gewdhrung ,,weitestgehender Autonomie*
fiir Siidossetien und andere nach Souverénitit strebende Regionen nie schrift-
lich niedergelegt worden.

Machtwechsel in Georgien

Die auf allen Seiten herrschende Lethargie im georgisch-siidossetischen Kon-
fliktlosungsprozess wurde erst durch die sich ab November 2003 iiberschla-
genden Ereignisse in Georgien durchbrochen. Die von der Regierung des
damaligen Prasidenten Eduard Schewardnadse veriibten massiven Wahlfal-
schungen bei den georgischen Parlamentswahlen am 2. November 16sten die
so genannte ,,Rosenrevolution® aus, die dank Schewardnadses Riicktritt am
23. November vollig unblutig verlief. Mit den Fiihrern der durch die offi-
ziellen Wahlergebnisse um den Sieg gebrachten Parteibiindnisse ,,Nationale
Bewegung* und ,,Burdschanadse-Demokraten, Michael Saakaschwili bzw.
Nino Burdschanadse und Surab Schwania, an der Spitze bewirkte sie in Ge-
orgien einen Machtwechsel, der von den abtriinnigen Regionen Abchasien
und Siidossetien, aber auch von der Autonomen Republik Adscharien mit
groBiter Sorge beobachtet wurde. ,Nationale Bewegung® und ,,Burdscha-
nadse-Demokraten® kiirten Michael Saakaschwili, der als Populist mit natio-
nalistischen Tendenzen galt, zum gemeinsamen Présidentschaftskandidaten
fiir die neu angesetzten Wahlen am 4. Januar 2004, aus denen er mit {iber-
wiltigender Mehrheit als Sieger hervorging.

Noch kurz vor den Wahlen hatte Saakaschwili der Konfliktregion einen un-
angekiindigten Besuch abgestattet, mit dem er auf die Zugehdrigkeit Siidos-
setiens zu Georgien hinweisen wollte und der von siidossetischer Seite als

253



Provokation gewertet wurde.! Damit waren die georgisch-siidossetischen Be-
ziehungen bereits beim Amtsantritt des neuen georgischen Présidenten auf
einem neuen Tiefstand. Die Fronten verhirteten sich, als Saakaschwili unum-
wunden zugab, dass es das primére Ziel der neuen georgischen Regierung sei,
die territoriale Integritdt Georgiens wiederherzustellen, also die abtriinnigen
Gebiete wieder in den georgischen Staat einzugliedern. Die Fragmentierung
des georgischen Territoriums konne nicht ldnger hingenommen werden, er-
klérte er in 6ffentlichen Ansprachen. Erreicht werden solle dieses Ziel durch
die Schaffung wirtschaftlicher Anreize, Stabilitdt im eigenen Land und die
erneute Gewihrung ,,weitestgehender Autonomie* fiir die nach Unabhéngig-
keit strebenden Regionen.” In der georgischen Administration wurden neue
Amter geschaffen und Kommissionen eingesetzt, die sich ausschlieBlich mit
der Losung der Konflikte mit den abtriinnigen Regionen beschiftigen und
langfristig die territoriale Integritit Georgiens wiederherstellen sollen. Die
Riickgewinnung Adschariens wurde zuerst in Angriff genommen.

Die adscharisch-georgischen Beziehungen hatten sich nach dem Amtsantritt
Saakaschwilis erheblich verschlechtert. Der adscharische Machthaber Aslan
Abaschidse sah nach dem Riicktritt Schewardnadses seine eigene Machtpo-
sition gefahrdet und rief zum Boykott der fiir den 28. Mérz angesetzten Neu-
wahlen des georgischen Parlaments auf. Gleichzeitig startete die De-facto-
Regierung in Siidossetien im Mirz erste militdrische Manover. OSZE-Mili-
tdrbeobachtern wurde der Zutritt zu verdachtigen Einrichtungen und Objek-
ten verwehrt. Nicht autorisierte siidossetische Militdriibungen wurden beob-
achtet.

Saakaschwili scheint jedoch einer Art Rangliste zu folgen, die vorsieht, mit
der Beilegung des vermeintlich am leichtesten zu l6senden Konflikts, der
Krise in Adscharien, zu beginnen, mit der Kldrung der georgisch-siidosseti-
schen Unstimmigkeiten (denn als solche wird dieser Konflikt von der Saa-
kaschwili-Regierung angesehen) fortzufahren und als krénenden Abschluss
den georgisch-abchasischen Konflikt zu 16sen.” Nach Massendemonstratio-
nen der adscharischen Bevdlkerung im April und Anfang Mai 2004 und auf-
grund des schwindenden Riickhalts bei seinen eigenen Gefolgsleuten sowie
unter eindringlichen Vermittlungsbemiihungen Russlands konnte schlieBlich
der Riicktritt Abaschidses erzwungen werden. In Adascharien wurden Neu-
wahlen angesetzt, und die Autonome Republik wurde endgiiltig zum integra-
len Bestandteil Georgiens. Obwohl es sowohl auf adscharischer als auch auf
georgischer Seite zu bedrohlichen militdrischen Mandvern kam, die leicht zu
bewaffneten Auseinandersetzungen hétten fiihren konnen, gilt die Bewalti-

1 Vgl. Kavkazkij Uzel, Prezident Juznoj Osetii nazval vizit M. Saakasvili provokaciej [Der
Prisident von Siidossetien bezeichnet den Besuch M. Saakaschwilis als eine Provokation],
unter: http://kavkaz.memo.ru/newstext/news/id/622291.html, 5. Januar 2004.

2 Saakashvili Offers ,,Broadest Autonomy* for Abkhazia, in: Civil Georgia — Online Maga-
zine, 11. Februar 2004.

3 Vgl. Kavkazkij Uzel, Mihail Saakasvili: ,,Juznoj Osetii net nikakogo konflikta* [Es gibt
keinen Konflikt in Siidossetien], unter: http://kavkaz.memo.ru/newstext/news/id/640952.
html, 13. Mérz 2004.
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gung der adscharischen Krise als erster groBBer Erfolg der Regierung Saaka-
schwili.

Saakaschwili wandte sich im Folgenden vornehmlich der Losung des Kon-
flikts mit Stidossetien zu. Wie schon in Adscharien setzte Georgien in Siidos-
setien nun primdr auf den direkten Dialog mit der siidossetischen Bevolke-
rung. Durch die Wiederaufnahme der georgisch-siidossetischen Eisenbahn-
verbindung Gori-Zchinwali, die Zahlung von Pensionen, die Einrichtung ei-
nes kostenlosen Krankennotdienstes und die Verteilung von Diinger fiir die
Landwirtschaft sollten Anreize dafiir geschaffen werden, dass die Stidosseten
die georgische Regierung wieder als ihre eigene anerkennen.” Der neuen ge-
orgischen Regierung ist sehr daran gelegen, die interethnischen Beziehungen
zu verbessern und dabei der fortschreitenden ,,Russifizierung™ Siidossetiens
entgegenzuwirken, die von den siidossetischen Machthabern als ,,Integrati-
onsprozess* in die Russische Foderation proklamiert und mit der Verwen-
dung des russischen Rubels als reguldres Zahlungsmittel in Siidossetien un-
terstrichen wird. Diese ,,Russifizierung™ zeigt sich auch in der Tatsache, dass
Tausende Siidosseten, neben ihrer international nicht anerkannten siidosseti-
schen auch die russische Staatsbiirgerschaft besitzen, so dass sie vom russi-
schen Visaregime gegeniiber Georgien, das am 5. Dezember 2000 eingefiihrt
wurde, explizit nicht betroffen sind. Im Zuge der russischen Président-
schaftswahlen im Mérz 2004 erklérte die russische Regierung sogar offiziell,
die Auszahlung von Pensionen an die siidossetische Bevolkerung iiberneh-
men zu wollen, wobei diese viermal so hoch waren wie die bisher von der
siidossetischen Regierung gezahlten.” Auch fiir russische Rentner, die ihre
Renten nur unregelméBig bekommen, muss diese Ankiindigung bemerkens-
wert gewesen sein.

In Georgien hatte sich inzwischen die Rhetorik verdndert: Statt ,,Region
Zchinwali“ wurde nun der bisher von der georgischen Seite abgelehnte Name
»Sudossetien in 6ffentlichen Statements verwendet und damit der Status der
abtriinnigen Region erstmals aufgewertet. Mittlerweile gibt es Nachrichten-
sendungen in ossetischer Sprache und am georgischen Unabhingigkeitstag
wandte sich Saakaschwili in seiner Rede in ossetischer Sprache an die Stidos-
seten. All diese Mafinahmen sind neu und mit ihnen wird versucht, die Skep-
tiker zu beruhigen, die Saakaschwili in seinem Bestreben, Stidossetien und
Abchasien fiir Georgien zuriickzugewinnen, erhebliche Hiirden voraussagen.
Denn anders als die Adscharen sind Abchasen und Siidosseten keine ethni-
schen Georgier.

4 Vgl. Giorgi Sepashvili, Saakashvili Sends Reconciliatory Signals to South Ossetia, in:
Civil Georgia, 1. Juni 2004.

5 Vgl. Kavkazkij Uzel, Jugoosetinskie pensionery budut polucat’ rossijskie pensii [Siidosse-
tische Rentner werden russische Pensionen erhalten], unter: http://kavkaz.memo.ru/news-
text/news/id/642322 . html, 16. Mirz 2004. Gleichlautende Informationen erhielt die Auto-
rin aus Interviews in Zchinwali im September 2003.

255



Das Volk der Osseten

Die Osseten, die sich selbst als Iron und Ossetien als Iriston bezeichnen,
gelten als autochthone Ethnie und indirekte Nachkommen der nordostirani-
schen Skythen und Sarmaten. Au3erdem sind sie direkte Nachfahren der ira-
nischen Alanen, eines Nomadenstammes, der in den ersten vier Jahrhunder-
ten nach Christus den heutigen Nordkaukasus beherrschte, bevor er mit ande-
ren dort ansdssigen Stimmen verschmolz. Zwischen dem 16. und dem 18.
Jahrhundert entwickelte sich schlieBlich das heutige ossetische Volk, das in
vier Hauptgruppen untergliedert ist: Adagiren, Kurtaten, Tagauren und Digi-
ron, die zum Teil jedoch wieder mit anderen nordkaukasischen Stimmen ver-
schmolzen, wie die Digiron mit den Kabardinern, bzw. sich in weitere klei-
nere Staémme aufteilten und so verschiedene ossetische Dialekte entwickelten.
Auch die Osseten sind also kein homogenes Volk. Trotz enger verwandt-
schaftlicher Beziehungen zwischen Nord- und Siidosseten wird deshalb auf
beiden Seiten auf ethnische und kulturelle Unterschiede hingewiesen. Inner-
halb der siidossetischen Bevolkerung wird eher die territoriale Unabhingig-
keit als die Vereinigung mit Nordossetien — wie sie von offizieller siidosseti-
scher Seite angestrebt wird — bevorzugt. Religiése Differenzen gibt es aller-
dings nicht, denn, anders als die oberflichlich muslimisch geprégten Adscha-
ren und Abchasen sind die Osseten — wie die Georgier — mehrheitlich christ-
lich-orthodox. Laut der letzten sowjetischen Volkzdhlung von 1989 lebten
insgesamt 164.000 Osseten in Georgien, davon allein 65.000 in Siidossetien,
dessen multiethnische Gesamtbevdlkerung insgesamt 98.000 Biirger um-
fasste. Georgisch-siidossetische EheschlieBungen waren durchaus iiblich.
Auch fiir die Georgier ist das heutige Territorium Siidossetiens ein wichtiges
historisches und spirituelles Zentrum; eine Abtrennung vom georgischem
Staat ist daher fiir sie undenkbar. Die Anspriiche der erst ab dem 17. Jahrhun-
dert dort siedelnden Osseten auf das Gebiet um Zchinwali werden als vollig
abwegig verworfen.

Hintergrund des Konflikts

Die Urspriinge des georgisch-siidossetischen Konflikts gehen auf das Jahr
1918 zuriick, als die Demokratische Republik Georgien gegriindet wurde, zu
der auch das heutige Siidossetien gehorte. Der nordliche Teil Ossetiens
wurde damals endgiiltig Russland einverleibt. Georgische Truppen mar-
schierten in Siidossetien ein, um mogliche Unabhingigkeitsbestrebungen zu
unterbinden, die als Bedrohung fiir die territoriale Integritdt Georgiens ange-
sehen wurden. Siidossetien bezeichnete diesen Einmarsch als Invasion, bei
der zudem ein Genozid veriibt worden sei. Bis heute belasten diese Ereig-
nisse die georgisch-siidossetischen Beziechungen.®

6 Interviews der Autorin in Zchinwali, September 2003.
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Am 12. Mérz 1922 trat Georgien der Foderalen Sozialistischen Transkaukasi-
schen Sowjetrepublik bei und am 20. April 1922 wurde Siidossetien in Siid-
ossetisches Autonomes Gebiet (oblast) umbenannt. Am 30. Dezember 1922
trat die Foderation der Sowjetunion bei. Die neue sowjetische Verfassung
vom 5. Dezember 1936 bestétigte schlieflich den autonomen Status Siidos-
setiens innerhalb der neugegriindeten Georgischen Sozialistischen Sowjetre-
publik (SSR). Am selben Tag wurde Nordossetien der Status einer Autono-
men Sozialistischen Sowjetrepublik (ASSR) innerhalb der Russischen Sozia-
listischen Foderativen Sowjetrepublik (RSFSR) zuerkannt, womit die Zuge-
horigkeit Nord- und Siidossetiens zu verschiedenen Sowjetrepubliken end-
giiltig besiegelt war.

Die Differenzen zwischen Siidosseten und Georgiern blieben jedoch beste-
hen. Auflerdem fiihlte sich Siidossetien auch wirtschaftlich gegeniiber dem
Kernland Georgiens benachteiligt. Ende der 1980er Jahre formierte sich in
Siidossetien eine nationale Bewegung, die vornehmlich von der Bewegung
Adamon Nichas (,,Stimme des Volkes*) angefiihrt wurde. 1989 bekundete der
siidossetische Oberste Sowjet seinen Willen, das Siidossetische Autonome
Gebiet in eine Autonome Republik umzuwandeln. Auf georgischer Seite
stief dies auf Ablehnung, so dass sich Siidossetien schlieflich im August
1990 direkt an Moskau wandte, allerdings ohne Erfolg. Darauthin erklérte
Siidossetien am 20. September 1990 seine Souverinitit.” Siidossetien
boykottierte im Oktober 1990 die georgischen Parlamentswahlen und hielt im
Dezember desselben Jahres Wahlen zu einem eigenen Parlament ab. Der ge-
orgische Oberste Sowjet stimmte darauthin fiir die Aufthebung des Status
Siidossetiens als Autonomes Gebiet.® Im Januar 1991, noch vor der Aufls-
sung der Sowjetunion, kam es zum gewaltsamen Ausbruch des georgisch-
stidossetischen Konflikts. Auf beiden Seiten waren schwere militdrische und
zivile Verluste zu beklagen. Ab Februar 1991 wurde die siidossetische
Hauptstadt Zchinwali durch georgische Truppen fiir mehrere Monate blo-
ckiert. Im April 1991 wurden rund 500 Soldaten des sowjetischen Innenmi-
nisteriums in Siidossetien stationiert, wo sie mehr oder weniger eindeutig Po-
sition fiir die siidossetische Seite ergriffen, bis sie ein Jahr spéter im Zuge der
Auflésung der Sowjetunion wieder abgezogen wurden. Noch ihr Abzug ver-
ursachte heftige Kontroversen zwischen den Konfliktparteien, da sie der sii-
dossetischen Seite Waffen, auch schweren Kalibers, iiberlassen hatten. Im
Frithjahr 1992 kam es erneut zu schweren Gefechten, die grofle Fliichtlings-
wellen auf beiden Seiten in Richtung Nordossetien bzw. in die georgischen
Stidte Gori und Tiflis auslosten.

7 Declaration of State Sovereignty of the Soviet Democratic Republic of South Ossetia;
Declaration of Independence of the Republic of South Ossetia (englische Versionen), in:
Tamaz Diasamidze, Tiflis 2003, S. 32 und 92.

8 Law of the Republic of Georgia on Abolition of the Autonomous Oblast of the South Os-
setia; Decree Issued by the Presidium of the Supreme Council of the Republic of Georgia
on Introduction of State of Emergency on the Territory of Town of Tskhinvali and the
Java District (englische Versionen), in: Diasamidze, a.a.0. (Anm. 7), S. 39ff.
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Am 17. Marz 1991 wurde in der gesamten Sowjetunion ein Referendum iiber
den Erhalt und eine Reform der Union durchgefiihrt. Die Siidosseten stimm-
ten im Gegensatz zu den Georgiern dafiir. Am 9. April 1991 erklarte Geor-
gien seine Unabhéngigkeit; zum ersten Prédsidenten Georgiens wurde Swiad
Gamsachurdia gewédhlt. Gamsachurdias Versuch, auf diplomatischem Wege
eine Losung des georgisch-siidossetischen Konflikts herbeizufiihren, schei-
terte dramatisch.

Der Konflikt in Stidossetien forderte etwa 1.000 Tote und fiihrte zur Vertrei-
bung von ungefahr 60.000 Menschen. Erst mit dem Sturz Gamsachurdias und
dem Machtantritt Schewardnadses 1992 fanden die Konfliktparteien schliel3-
lich wieder an den Verhandlungstisch zuriick. Am 10. Juni 1992 trafen sich
Schewardnadse und der damalige russische Président Boris Jelzin erstmalig
in Kasbegi, um iiber die Beilegung des georgisch-stidossetischen Konflikts zu
verhandeln. Bereits am 24. Juni desselben Jahres unterzeichneten sie in So-
tschi das Abkommen {iber die Prinzipien zur Beilegung des georgisch-siidos-
setischen Konflikts, das von den Vertretern Siid- und Nordossetiens mit un-
terzeichnet wurde. Das Sotschi-Abkommen sah auch die Schaffung einer
Gemeinsamen Friedenstruppe (Joint Peacekeeping Forces, JPKF) vor, beste-
hend aus georgischen, russischen (einschlieBlich nordossetischer) und siidos-
setischen Einheiten. Das Oberkommando liegt de facto bei Russland, das
auch die Rolle des Hauptvermittlers im folgenden Konfliktldsungsprozess
iibernahm. Primédre Aufgabe der trilateralen Friedenstruppe ist es, den Waf-
fenstillstand zu tiberwachen, die Konfliktparteien voneinander zu trennen und
die Sicherheit in der Konfliktzone zu gewéhrleisten. AuBBerdem regelte das
Waffenstillstandsabkommen die Errichtung eines Sicherheitskorridors ent-
lang der Konfrontationslinien, den Abzug bewaffneter Gruppierungen und
die Entwaffnung von Selbstverteidigungseinheiten.’

Die OSZE-Mission in Georgien

Auf dem Prager Treffen des Ministerrats der OSZE (damals noch KSZE) En-
de Januar 1992 wurde die Entsendung einer Berichterstattermission ins Kon-
fliktgebiet beschlossen, die sich dort vom 17.-22. Mai authielt. In Reaktion
auf deren Berichte wurde vom 25.-30. Juli 1992 eine OSZE-Erkundungsmis-
sion nach Siidossetien entsandt. Deren Berichterstattung war insbesondere
vor dem Hintergrund wichtig, dass Schewardnadse am 13. Mai 1992 als
neues georgisches Staatsoberhaupt erstmals seit Ausbruch des Konflikts die
stidossetische Hauptstadt Zchinwali besucht hatte. Aulerdem sollte die Ein-
haltung des Sotschi-Abkommens iiberpriift werden. Am 3. Dezember 1992
wurde schlieBlich eine Langzeitmission der OSZE in Georgien eingerichtet,
die u.a. Verhandlungen zwischen den Parteien férdern und so zu einer baldi-

9 Agreement on Principles of Settlement of the Georgian-Ossetian Conflict (englische Ver-
sion), in: Diasamidze, a.a.0. (Anm. 7), S. 94f.
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gen Konfliktlosung beitragen sollte.'” AuBerdem war es Aufgabe der Mis-
sion, die Arbeit der JPKF in Siidossetien zu liberwachen. Dariiber hinaus gab
es gemeinsame Projekte der OSZE und der JPKF, wie z.B. das Einsammeln
von Kleinwaffen und leichten Waffen bzw. die Férderung kommunaler Mik-
roprojekte als Gegenleistung fiir die freiwillige Abgabe von Waffen. Ziel war
die Vertrauensbildung zwischen der georgischen und der siidossetischen Be-
volkerung. Die Erfolge dieses Projekts wurden jedoch durch die jiingsten Er-
eignisse im Zuge derer Siidossetien im Sommer 2004 mit neuen Waffen fast
iiberschwemmt wurde, vollig ad absurdum gefiihrt. Auch ein weiteres aktu-
elles Kooperationsprojekt von OSZE und JPKF, die Einrichtung eines ge-
meinschaftlichen georgisch-siidossetischen Polizeizentrums in Zchinwali, ist
aufgrund der aktuellen Situation in Siidossetien gefdhrdet.

Der Stindige Rat der OSZE verlagerte am 29. Mérz 1994 den Schwerpunkt
des Missionsmandats auf die Vermittlung im georgisch-siidossetischen Kon-
flikt."" Im Zuge der Vermittlungsbemiihungen der OSZE-Mission gelang es
im Mai 1994, Vertreter der georgischen und der siidossetischen Konfliktpar-
tei erstmalig an einen gemeinsamen Verhandlungstisch zu bekommen.'* Be-
reits im September 1994 prisentierte die OSZE-Mission einen ersten Entwurf
zum zukiinftigen Status Siidossetiens. Der Vorschlag sah vor, Siidossetien
territoriale Autonomie innerhalb foderaler Strukturen Georgiens zu gewéh-
ren. Der Vorschlag wurde jedoch von siidossetischer Seite abgelehnt. Im
Friihjahr 1995 prisentierte die Mission mit Unterstiitzung der Russischen Fo-
deration ein neues Papier tiber die foderale Aufteilung der Kompetenzen, das
abermals von stidossetischer Seite abgelehnt wurde. Nichtsdestoweniger hielt
die Mission an ihrem Bestreben, die Konfliktparteien von foderalen Losun-
gen zu iiberzeugen, fest. Die Pline wurden jedoch von beiden Seiten kriti-
siert: Siidossetien beharrte auf seiner Forderung nach Unabhéngigkeit bzw.
Vereinigung mit Nordossetien und lehnte jegliche Diskussion tiber mogliche
foderale Ansdtze innerhalb des georgischen Staates von vornherein ab. In
Georgien wandten Skeptiker ein, dass Georgien in seiner ethnischen Kompo-
sition zu heterogen sei, um ein funktionsféhiges foderales System aufbauen
zu konnen.

Am 22. April 1997 wurde die Mission um ein Biiro in Zchinwali erweitert.
Dadurch sollte die Koordinierung der Aufgaben vor Ort erleichtert werden.
Das Hauptaugenmerk lag hierbei auf der Beobachtung gemeinsam mit den
JPKF durchgefiihrter Aktionen und der Berichterstattung dariiber, der Si-
cherheitslage und der humanitdren Situation (in enger Zusammenarbeit mit
dem UNHCR), aber auch auf der Schaffung von Kommunikationskanélen auf

10 Vgl. 17. Treffen des Ausschusses Hoher Beamter, Prag 1992, Journal Nr. 2, 6. November
1992, Anhang 2.

11 Vgl. KSZE, Sténdiger Ausschuss, Wien 1993, Journal Nr. 14/Korrigierte Neufassung, 29.
Mairz 1994, Anhang 1, Modalitdten der KSZE-Mission fiir Georgien.

12 Vgl. CSCE, Communication No. 41, Report of the Personal Representative of the Chair-
man-in-Office of the CSCE in Georgia, Prag, 2. Februar 1993; CSCE Mission to Georgia:
Activity Report: 1-15 May 1994.
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allen Ebenen, der Forderung des NGO-Sektors und der Medienlandschatft.
Neben der Aufgabe, Verhandlungen auf hoher offizieller Ebene zu ermogli-
chen und Géste nach Siidossetien zu begleiten, befasst sich die Mission auch
eingehend damit, einen Austausch zwischen den sich nun langsam entwi-
ckelnden Zivilgesellschaften in Georgien und Siidossetien zu ermoglichen.
Vertreter gesellschaftlicher Gruppen werden regelmiBig eingeladen, gemein-
sam tiber strittige Fragen zu diskutieren; die Mission kooperiert dabei sowohl
mit dem BDIMR als auch mit anderen internationalen Organisationen, z.B.
mit dem UNHCR und dem Europarat. So entwickelten sich z.B. die seit 1997
durchgefiihrten Zusammenkiinfte zwischen georgischen und siidossetischen
Journalisten zu einer regelméfigen Veranstaltung. Besonders forderlich fiir
die Durchfithrung von Treffen und gemeinsamen Unternehmungen der ein-
zelnen gesellschaftlichen Vertreter unterschiedlicher ethnischer Herkunft ist
die Tatsache, dass — anders als in den georgisch-abchasischen Bezichungen —
ein georgisch-siidossetischer Dialog auf gesellschaftlicher Ebene weiterhin
moglich ist. Seit dem Waffenstillstand von 1992 gab es keine interethnischen
Ausschreitungen mehr. Nichtsdestoweniger unterscheidet sich die von der
stidossetischen Seite verwendete Terminologie in keiner Weise von der ande-
rer kaukasischer Volker, die im Zuge der gewalttdtigen Ausschreitungen
nicht erst seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion Tote zu beklagen haben.
So wird von ,,Genozid“ und ,,ethnischen Sduberungen®, veriibt durch die ge-
orgische Seite, gesprochen, die oft mit einem ,,faschistischen Regime* gleich-
gesetzt und dessen ,,Entnazifizierung™ gefordert wird. Die Worte sind be-
wusst drastisch gewéhlt, um gerade westlichen Vertretern, fiir die diese Be-
griffe eine einschligige Konnotation haben, die Dramatik der eigenen Situa-
tion vor Augen zu flihren und die Verweigerung von Zugestdndnissen im
Konfliktlosungsprozess, die als Verrat an den eigenen Opfern betrachtet wer-
den, zu begriinden.13 Es steht auBBer Frage, dass diese Umstédnde auch in den
jeweiligen Konfliktslosungsprozessen gebiihrend beriicksichtigt werden miis-
sen, um deren Aussichten auf Erfolg langfristig zu erhdhen.

Zwischen 1996 und 1998 fanden regelméBige Treffen zwischen Scheward-
nadse und Ludwig Tschibirow, dem im November 1996 in international nicht
anerkannten Wahlen gewdéhlten damaligen Présidenten Siidossetiens, statt
und die Lage beruhigte sich allmihlich. Die georgisch-siidossetischen Ver-
bindungsstraBen wurden wieder passierbar. Gleichzeitig begann das wirt-
schaftlich vollig brach liegende Siidossetien iiber den Roki-Tunnel, der Siid-
und Nordossetien verbindet, einen regen Handel mit Schmuggelware aufzu-
bauen, von dem die Mehrheit der siidossetischen Bevolkerung bis heute pro-
fitiert. Stidossetien wurde so zum Knotenpunkt fiir den Schmuggel in dieser
Region, und neben der Landwirtschaft wurde der illegale Handel mit Benzin
und Agrarprodukten zur Haupteinnahmequelle der lokalen Bevdlkerung. Da-
durch wurde jedoch auch die Entstehung krimineller Strukturen und einer
regelrechten Konfliktokonomie gefordert. Bewaffnete Uberfille und Auto-

13 Interviews der Autorin in Zchinwali, September 2003.
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diebstéhle sind an der Tagesordnung und begiinstigen die Festigung des Sta-
tus quo. Die Konfliktlosung wird erheblich dadurch erschwert, dass Betei-
ligte aller Konfliktparteien aus der unsicheren Situation durch Schmuggel-
und Korruptionsgeschifte Vorteile ziechen und an einer Lésung des Konflikts
deshalb kaum interessiert sind.

Am 15. Dezember 1999 wurde das Mandat der OSZE-Mission in Georgien
um die Aufgabe der Beobachtung der georgisch-tschetschenischen Grenze er-
weitert und das Missionspersonal entsprechend aufgestockt. Die OSZE-Grenz-
beobachter sind unbewaffnet und diirfen in das Geschehen vor Ort selbst
nicht eingreifen. Thr Schutz wird durch die georgische Regierung garantiert.
Am 13. Dezember 2001 wurde das Mandat noch einmal um die Beobachtung
der georgisch-inguschischen und am 19. Dezember 2002 um die Uberwa-
chung der georgisch-dagestanischen Grenze erweitert. Damit stehen bis heute
drei nordkaukasische Grenzabschnitte der Russischen Foderation von georgi-
scher Seite unter OSZE-Beobachtung. '

Verhandlungsmechanismen

Der Konfliktldsungsprozess wird abgesehen von Treffen auf hoher Ebene
durch zwei Verhandlungsmechanismen unterstiitzt, die eine Schliisselposition
in den Verhandlungen einnehmen: die Gemeinsame Kontrollkommission (Joint
Control Commission, JCC) und die Expertengruppe fiir den georgisch-stidos-
setischen Konfliktbeilegungsprozess. Beide treffen sich zumeist auf Initiative
und unter der Schirmherrschaft der OSZE-Mission in Georgien.

Die JCC wurde auf der Grundlage des Sotschi-Abkommens eingerichtet. Thre
primédren Aufgaben sind die Bewahrung des Friedens und die Verhinderung
des Wiederaufflammens militdrischer Auseinandersetzungen. Auflerdem ist
sie damit beauftragt, gemeinsame Aktivititen der Konfliktparteien zur Stabi-
lisierung der Lage und eine politische Konfliktldsung zu fordern, den wirt-
schaftlichen Wiederaufbau der Konfliktregion voranzutreiben und die Riick-
kehr und soziale Absicherung von Fliichtlingen zu unterstiitzen. Unter Aus-
klammerung der Statusfrage Siidossetiens soll die JCC beiden Seiten als ge-
meinsames Diskussionsforum fiir aktuelle Fragen dienen. Neben den georgi-
schen und siidossetischen Konfliktparteien gehoren auch die Russische Fode-
ration und Nordossetien der JCC als Vermittler an; die OSZE nimmt eben-
falls an den Sitzungen der JCC teil. Im Jahr 2000 wurde der Europdischen
Kommission Beobachterstatus in der JCC zuerkannt und alle Seiten befiir-

14 Vgl. OSZE, Stindiger Rat, Beschluss Nr. 334, PC.DEC/334 vom 15. Dezember 1999;
OSZE, Stindiger Rat, Beschluss Nr. 450, Geographische Ausweitung des Grenziiberwa-
chungseinsatzes der OSZE-Mission in Georgien, PC.DEC/450 vom 13. Dezember 2001;
OSZE, Stindiger Rat, Beschluss Nr. 523, Grenziiberwachungseinsatz der OSZE-Mission
in Georgien, PC.DEC/523 vom 19. Dezember 2002. Vgl. hierzu auch Volker Jacoby, Die
OSZE-Mission in Georgien, in: Institut fiir Friedensforschung und Sicherheitspolitik an
der Universitit Hamburg/IFSH (Hrsg.), OSZE-Jahrbuch 2003, Baden-Baden 2003, S. 181-
189.
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worteten die Einbeziehung der Europdischen Kommission in die Arbeit des
Wirtschaftskomitees der JCC. Seit 2001 nimmt die Europdische Kommission
an allen Plenarsitzungen der JCC teil und ist ebenso bei den Treffen der Ex-
pertengruppe anwesend. Die Kommission hat sich zum Hauptgeldgeber fiir
Wiederaufbauprojekte in der georgisch-siidossetischen Konfliktzone entwi-
ckelt.”” Die Koordinierung dieser Projekte hingegen wird vorwiegend von
der OSZE-Mission vor Ort {ibernommen.'® Am 7. Juli 2003 ernannte der Rat
der Europdischen Union den Finnen Heikki Talvitie zum EU-
Sonderbeauftragten fiir den Siidkaukasus, dessen Mandat allerdings sehr
allgemein gehalten ist.'” Der Machtwechsel in Georgien wirkte sich auch
positiv auf die Beziehungen zu der Europdischen Union aus, was sich u.a.
darin duBerte, dass die drei suidkaukasischen Lénder wieder in die
Nachbarschaftsinitiative ,,Wider-Europe* einbezogen wurden.

Im Mirz 1997 fand auf Initiative der OSZE-Mission das erste aus einer Reihe
von Treffen der Expertengruppe statt. In der Folge entwickelten sich die
Treffen zu einem Forum fiir einen konstruktiven Dialog, dessen langfristige
Aufgabe es war, ein vorldufiges Dokument iiber die grundlegenden gemein-
samen Prinzipien und Richtlinien zur Regelung des georgisch-siidossetischen
Konflikts auszuarbeiten. Es blieb jedoch bei einer Demonstration des guten
Willens; wesentliche Weiterentwicklungen im Sinne konkreter politischer
Vorschliage konnten kaum vermerkt werden — schon gar keine gemeinsam er-
arbeiteten Ubereinkiinfte zwischen den Konfliktparteien. Erst am 31. Mai
1999 einigten sich die Experten beider Seiten, die mit Vertretern der Russi-
schen Foderation, Nordossetiens und der OSZE-Mission in Java konferiert
hatten, zumindest auf vier Grundprinzipien eines so genannten ,,vorldufigen
Dokuments®, das seither als Grundlage fiir den georgisch-siidossetischen
Konfliktlosungsprozess gilt: 1. die Anerkennung der territorialen Integritdt
Georgiens, 2. das Recht der Volker auf Selbstbestimmung und die besonders
engen Beziehungen zwischen Siidossetien und Nordossetien, 3. die zukiinfti-
ge Anerkennung eines gesonderten politisch-territorialen Status fiir Siidosse-
tien, einschlieBlich einer eigenen Verfassung, eigenen Institutionen und Emb-
lemen, sowie 4. die Einfiihrung internationaler Garantien zur Sicherung der
genannten Vereinbarungen nach deren erfolgreicher Implementierung.'® Beim
vierten Expertentreffen in Baden bei Wien vom 11.-13. Juli 2000 wurde das
Dokument (seither auch Baden-Dokument genannt) von der georgischen und
der siidossetischen Delegation in seiner vorldufigen Fassung présentiert, die

15  Interviews der Autorin in Tiflis, September/Oktober 2003.

16 Vgl Civil Georgia — Online Magazine, EU Allocates 28 million Euro to Assist Georgia,
14. Januar 2004; OSCE-Newsline, OSCE Brokers Funds to Help Rehabilitate the Zone of
the Georgian-Ossetian Conflict, Tiflis, 2. Februar 2004.

17 Vgl. Official Journal of the European Union, L 169/74, 8. Juli 2003, Council Joint Action
2003/496/CFSP of 7 July 2003 concerning the appointment of an EU Special Representa-
tive for the South Caucasus; Interviews der Autorin in Tiflis, September/Oktober 2003.

18  Vgl. Organisation fiir Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, Der Generalsekretir,
Jahresbericht 2000 {iber die Aktivitdten der OSZE (1. November 1999-31. Oktober 2000),
Wien 2000, S. 49.
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bis heute Giiltigkeit hat und zur Diskussion steht.'” Einen Durchbruch bei
den Verhandlungen gibt es bis heute nicht. Entscheidend dafiir scheinen die
im November/Dezember 2001 in Siidossetien durchgefiihrten, international
jedoch nicht anerkannten Préasidentschaftswahlen zu sein, aus denen Eduard
Kokojew als neuer De-facto-Prisident Siidossetiens hervorging. Kokojew,
ein Geschéftsmann mit russischer Staatsbiirgerschaft, leitete erneut einen anti-
georgischen Kurs ein und festigte den in Siidossetien verbreiteten illegalen
Handel. Er beflirwortet ausdriicklich die so genannte Wiedervereinigung mit
Nordossetien und den Beitritt zur Russischen Foderation. Die neue De-facto-
Regierung Stidossetiens schiirte die Angst vor georgischen Militéraktionen,
bezeichnete die Prisenz der JPKF als einzigen Schutz vor méglichen Uber-
griffen Georgiens und befiirwortete die Militdrkooperation mit der Russi-
schen Foderation ausdriicklich. Nicht zu unterschétzen ist aber auch der so
genannte ,,Abchasien-Faktor®, der in der siidossetischen Position eine ent-
scheidende Rolle spielt. Die siidossetische Konfliktpartei scheint die Losung
des abchasisch-georgischen Konflikts abwarten zu wollen, bevor sie irgend-
welche Zugestindnisse macht, damit Siidossetien keinen schlechteren Status
als Abchasien erhélt. Von der siidossetischen Bevolkerung, die ihre Situation
gern mit der der Abchasen vergleicht, wird diese Haltung positiv aufgenom-
men. Vielleicht auch aus diesem Grund verliefen alle folgenden Expertentref-
fen weitestgehend ergebnislos, so dass oftmals allein schon das Zustande-
kommen der Treffen als Erfolg gewertet werden muss. Das 10. Expertentref-
fen vom 14.-17. Oktober 2003 in Den Haag endete sogar erstmalig ohne Un-
terzeichnung eines gemeinsamen Abschlussdokuments. Nichtsdestoweniger
beeilten sich beide Konfliktparteien, ihr weiteres Interesse an der Suche nach
einer friedlichen Losung des Konflikts zuzusichern.”

Ausbruch neuer Kéampfe

Am 23. Mai 2004 wurden in Siidossetien international nicht anerkannte Par-
lamentswahlen durchgefiihrt, aus denen die Einheitsbewegung des stidosseti-
schen De-facto-Prisidenten Kokojew als stirkste Kraft hervorging. Abermals
wurden antigeorgische Ressentiments laut, die von Georgien ignoriert wur-
den. Georgiens Président Saakaschwili sandte stattdessen am 31. Mai 2004
Truppen des georgischen Innenministeriums nach Stidossetien, die Kontroll-
posten und StraBensperren an strategischen Knotenpunkten errichten sollten,
um den weit verbreiteten Schmuggel zu unterbinden. Die Aktion wurde mit
dem Bestreben der neuen georgischen Regierung gerechtfertigt, fiir regionale
Stabilitdt und wirtschaftlichen Aufschwung im Lande zu sorgen. Schlielich

19  Vgl. CPC, SEC.FR/421/2000, OSCE Mission to Georgia: Activity Report No. 14/2000:
15-31 July, 2. August 2000 (restr.).

20  Vgl. OSCE-Newsline, OSCE Chair Hosts Talks in The Hague on Georgian-Ossetian Con-
flict, Den Haag, 16. Oktober 2003.
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konnte Siidossetien als Transitregion fiir Energietransporte (Erdél und Gas)
in Zukunft eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Das georgische Man&ver
filhrte zu heftigen Auseinandersetzungen mit den siidossetischen Machtha-
bern, die den Einsatz der georgischen Truppen eine ,pure Provokation®
nannten, die gegen friihere Abkommen verstole. Zudem kam es zum Streit
zwischen der georgischen Regierung und General Swiatoslaw Nabdsorow,
dem russischen Oberkommandierenden der Friedenstruppen. Dieser drohte,
die georgischen Sperrposten notfalls mit Gewalt entfernen zu lassen. Der ge-
orgische Innenminister Georgi Baramidse warnte, dass sich die Verstdr-
kungseinheiten zur Wehr setzen wiirden, falls gegen sie vorgegangen wiirde.
Auch Russland verurteilte die georgische Aktion und das russische Auflen-
ministerium bezeichnete sie in einer Stellungnahme vom 31. Mai als Gefahr
nicht nur fiir die georgisch-russischen Beziehungen, sondern auch fiir die
mogliche Losung der Konflikte in Georgien iiberhaupt. Unbestritten bleibt
jedoch die Tatsache, dass Saakaschwili mit diesem strategischen Eingriff den
illegalen Handel in Siidossetien in der Tat vorerst unterbunden hat. Den be-
rihmten Schmugglermarkt Ergneti, nahe der siidossetischen Hauptstadt
Zchinwali gelegen, gibt es nicht mehr. Da die siidossetische Bevdlkerung je-
doch vornehmlich vom illegalen Handel lebte, wurde durch den Coup des
georgischen Innenministeriums auch die Machtstellung des siidossetischen
De-facto-Prasidenten Kokojew empfindlich gestort. Kokojew verkiindete
seinerseits die Mobilisierung von Reservisten zur ,,Verteidigung des Vater-
lands* und lieB Truppeniibungen durchfiihren. Wahrenddessen wurde Saa-
kaschwili noch am spiten Abend des 31. Mai in einem Telefonat mit dem
russischen Prisidenten Wladimir Putin zum Einlenken bewegt; er erklarte,
dass die georgischen Verstarkungstruppen von den Kontrollposten zuriickge-
zogen wiirden, was dann Mitte August eher widerwillig umgesetzt wurde.

Bereits am 1. Juni verlautete aus Tiflis, dass man gedenke, die georgische
Friedenseinheit entsprechend dem Sotschi-Abkommen von derzeit 100 auf
500 Mann aufzustocken, um sie der Truppenstirke Russlands und Siidosse-
tiens anzugleichen. Im Gegensatz zur friiheren Schewardnadse-Administra-
tion wurde diesem Aspekt von der neuen Regierung nun eine erheblich gro-
Bere Bedeutung beigemessen. Nach Gespriachen zwischen den georgischen
und siidossetischen Konfliktparteien wurde der russische Kommandeur der
Friedenstruppen entlassen, die Situation blieb jedoch gespannt. Ab Mitte Juni
wurde regelméfBig von Transporten schweren militdrischen Geréts berichtet,
das auf LKW zumeist durch den Roki-Tunnel nach Siidossetien gelangte.
Gleichzeitig nahmen auch die Grenziibertritte betrachtlich zu. Vor allem an
der Grenze zu Dagestan stieg die Anzahl der Grenzginger, die hdufig be-
waffnet waren. In der Konfliktregion wurde bald eine groB3e Zahl kosakischer
und abchasischer Soldner registriert. SchlieSlich wurden verstarkt nicht auto-
risierte Helikopterfliige auch mit Waffen bestiickter Militdrhubschrauber im
russisch-siidossetisch-georgischen Grenzgebiet beobachtet. Russland setzte
trotz dieser Aktivitdten seine diplomatischen Bemiithungen fort. Am 24. Juni
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reiste Russlands erster stellvertretender Aulenminister Waleri Loschtschinin
nach Zchinwali, um Kokojew zu neuen Gesprachen mit der georgischen Seite
im Rahmen der JCC zu bewegen. Am 30. Juni/l. Juli wurde in Moskau
schlieBlich ein Treffen der JCC abgehalten, um die derzeitige Situation zu
entschirfen. Wesentliches Anliegen der georgischen Seite bei diesem Treffen
war die Errichtung eines gemeinsamen Kontrollpunktes am Roki-Tunnel. Da
der Waffenschmuggel in den letzten Monaten drastisch zugenommen hatte,
sprach sich die georgische Seite u.a. dafiir aus, die Anzahl der OSZE-Militar-
beobachter in der Region zu erhdhen, um auch am Roki-Tunnel Beobachter-
posten aufstellen zu konnen. Die mogliche Erweiterung des Mandats der
Grenziiberwachungsmission der OSZE wird im Sténdigen Rat zu diskutieren
sein. Vor allem der reine Beobachterstatus der OSZE war in den letzten Mo-
naten von georgischer und siidossetischer Seite kritisiert worden. Nach An-
sicht der stidossetischen De-facto-Regierung hitte die OSZE in die Aufstel-
lung georgischer Truppen in der Konfliktregion eingreifen miissen. Die allei-
nige Beobachtung und Berichterstattung ins Wiener Hauptquartier triige nicht
zur Beruhigung der Situation vor Ort bei. Die militdrischen Auseinanderset-
zungen der letzten Monate in Siidossetien wurden wiederholt von siidosseti-
scher Seite genutzt, um die Vermittlungsbemiihungen der OSZE, die stets als
progeorgisch abgelehnt wurden, in Frage zu stellen.’ Dabei wies
Stidossetien die eigene Schuld am Stillstand im Konfliktlosungsprozess stets
von sich und akzeptierte nie, dass es eben nicht Aufgabe der Mission ist, den
Konflikt zu 16sen, sondern die Konfliktparteien dabei zu unterstiitzen,
eigenstindig und gemeinsam eine Losung zu finden. Trotz allem beschloss
der Stindige Rat am 6. August 2004, zumindest das Personal der OSZE
Mission in Georgien um zwei Uberwachungsoffiziere zu erweitern.

In Siidossetien behalf man sich indessen anderweitig, um an Waffen zu kom-
men. Anfang Juli wurden 50 in Siidossetien stationierte georgische Polizisten
von einer 200 Mann starken Truppe Siidosseten in Gewahrsam genommen
und entwaffnet. In der Folge kam es zu regelmédfBigen Gefechten in verschie-
denen Ortschaften Siidossetiens, bei denen Verletzte auf beiden Seiten ge-
meldet wurden. Die Situation eskalierte, als russische Friedenstruppen im Juli
mehrmals nicht genehmigte ungelenkte Raketen in die Konfliktzone ein-
schleusten. Von den georgischen Friedenstruppen wurden mehrere mit Ra-
keten beladene LKW konfisziert und in die nichst gelegene georgische Stadt
Gori gebracht. Die Riickgabe der konfiszierten Raketen an Russland schei-
terte bislang daran, dass das russische Militdr darauf besteht, dass diese
Raketen ausschlieflich auf siidossetisches Territorium verbracht werden.
Einen weiteren Tiefstand erreichten die georgisch-russischen Beziechungen,
als die russische Duma den Entwurf fiir eine Resolution zur Situation in Stid-
ossetien verfasste, in der sie ihre Unterstiitzung fiir die Menschen in Siidos-
setien zum Ausdruck brachte. Auerdem warf Georgien Russland vor, in sei-

21 Vgl. Valery Dzutsev, South Ossetians fear war. Rebel province is tense as Tbilisi steps up
pressure for reunification, IWPR'S Caucasus Reporting Service No. 238, 16. Juni 2004.
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nen Medien gezielt antigeorgische Stimmung zu verbreiten und offen die Po-
sition der siidossetischen separatistischen Regierung zu vertreten.

Die Situation verschlechterte sich zusehends, als georgische und siidosseti-
sche Dorfer vor allem nordostlich von Zchinwali in der Nacht vom 10. auf
den 11. August unter Beschuss gerieten und auch Zivilisten verletzt wurden.
An den Schusswechseln sollen auch Teile der georgischen und ossetischen
JPKF-Einheiten beteiligt gewesen sein. Am 13. August einigten sich Geor-
giens Premierminister Schwania und der siidossetische De-facto-Président
Kokojew auf einen Waffenstillstand, der jedoch von beiden Seiten bereits
wiederholt gebrochen wurde. In Sondersitzungen der JCC am 17. und 18.
August in Tiflis und Zchinwali erdrterten beide Seiten langerfristige Waf-
fenstillstandskonzepte und Demilitarisierungsprojekte. Gleichzeitig nutzten
sie jedoch die Waffenruhe, um ihre jeweiligen militdrischen Positionen zu
verbessern und Verteidigungsstellungen auszubauen, denn man rechnete mit
neuen Kdmpfen. Bisher wird der Waffenstillstand eingehalten. Ob der geor-
gisch-siidossetische Konflikt zwolf Jahre nach Abschluss des Sotschi-Ab-
kommens abermals ,,eingefroren* wird oder nun tatsidchlich eine Losung ge-
funden wird, wird sich in den néchsten Monaten zeigen.

266



	Marietta König
	Der georgisch-südossetische Konflikt

	Machtwechsel in Georgien
	Verhandlungsmechanismen
	Ausbruch neuer Kämpfe



